
Schlossmuseum Sondershausen 
PF 1120 
99701 Sondershausen 
 
 
PREISLISTE 
für fotografische Arbeiten und Veröffentlichungsgenehmigungen 
 
1.  Neuanfertigung von Fotos (analog oder digital)                     je Aufnahme €  40,- 
 
2.  Positivabzüge 
        a) je Abzug s/w         10x15     €    4,-                 b) je Abzug color     10x15      €  15,- 
                                           13x18    €    8,-                                                   13x18      €  19,- 
                                          24x30    €   13,-                                                   24x30    €  31,- 
         

c) Allgemeines 
      Preise für größere Abzüge auf Anfrage. Bei Zwischengrößen wird das nächst größere 
      Format berechnet.  
      Maßstäbliche Abzüge gegen einen Zuschlag von 50%. 

 
3. Digitalisate archivierter Bildvorlagen   je Aufnahme € 20,- 
                
4. Leihweise Überlassung von Diapositiven (Ektachrome)               je Aufnahme € 20,- 
     Bei Beschädigung oder Verlust werden die Kosten für Neubeschaffung         
     in Höhe von  mind. EUR 80,- berechnet.  
 
5. Gebühr für die Zustimmung zur Veröffentlichung in Printmedien 
    je Farb- bzw. s/w Aufnahme; einmalig:         s/w  €   50,- 
                                                                                                                color    €  100,-  
 
    Nutzung für zweisprachige Ausgaben oder eine zusätzliche 
    Lizenzausgabe, je Aufnahme:  zweifacher Satz 
    Nutzung für Weltrechte, je Aufnahme:                dreifacher  Satz  
     
6.  Gebühr für die Zustimmung zur Veröffentlichung in elektronischen 
     Medien (Internet, CD-Rom etc.), je Aufnahme, für 1 Jahr      €  150,- 
      
7.  Film-, Fernseh- oder Videoaufnahmen 

a) Zur Entschädigung des Personalaufwandes des Schlossmuseums Sondershausen zur 
Betreuung von Film- und Fernsehaufnahmen in den Ausstellungs- und Schauräumen 
des Hauses wird eine Pauschale  von EUR 50,- pro angefangene Stunde berechnet. 

b) Bei Aufnahmen von Einzelobjekten (Standbilder, länger als 3 Sekunden) wird eine 
Gebühr von EUR 100,- je Objekt erhoben. 

 
8.  Für alle auf dieser Liste nicht erfassten Nutzungen ist in jedem Einzelfall eine 
Genehmigung 
     des Schlossmuseums Sondershausen einzuholen. Die hierfür zu erhebenden Gebühren 
wer- 
     den separat festgesetzt und mitgeteilt. 
 
9.  Trägermedium, Portogebühr und Verpackungsmaterial für die Zusendung der Aufnahmen 
      werden separat berechnet. 
 
 
 
Gültig ab 1.9.2009      e-mail: schlossmuseum@sondershausen.de                                       formular/fotopreisliste 
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